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Öffentliche Bekanntmachung der Allgemeinverfügung über die 
Straßennamenvergabe im Bereich der Kulturraffinerie K714 "Rheinuferplatz" 

 

Der Rat der Stadt Monheim am Rhein hat in der Sitzung am 09.07.2025 gemäß. 

§ 4 Absatz 2 Satz 3 des Straßen- und Wegegesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen  

(StrWG NRW) in der aktuell geltenden Fassung den Straßennamen „Rheinuferplatz" beschlossen. 

 

Die Straße ist im nachfolgenden Übersichtsplan dargestellt. 
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Hiermit wird die Straßennamenbezeichnung verfügt und öffentlich bekanntgemacht. Diese All-
gemeinverfügung gilt mit dem Tage nach der öffentlichen Bekanntmachung als bekanntgege-
ben. 

 

 

 

Rechtsbehelfsbelehrung: 
 

Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe (öffentliche 
Bekanntmachung) beim Verwaltungsgericht Düsseldorf Klage erhoben werden. 
 

Monheim am Rhein, 10.07.2025 
 
 
 
gez. Zimmermann 
Bürgermeister 
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Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses über den Bauleitplan 
Bebauungsplan 176M "Mack Pyramide" 

Der Rat der Stadt Monheim am Rhein hat in seiner Sitzung am 09.07.2025 folgenden Beschluss 

gefasst: 

Der Bebauungsplan 176M "Mack Pyramide" wird als Satzung beschlossen.  

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans wird begrenzt durch: 
- die Opladener Straße im Süden, 
- die Straße Am Kieswerk im Osten, 
- die Straße Am Wald im Norden und 
- die Grundstücksgrenze zu dem benachbarten Discounter im Westen, 

und ist aus dem nachfolgend abgedruckten Planausschnitt ersichtlich.  
Hiermit wird der Satzungsbeschluss gemäß § 10 Abs. 3 BauGB öffentlich bekannt gemacht. 

Der vorgenannte Bebauungsplan wird im Rathaus der Stadt Monheim am Rhein, Bereich Stadt-

planung und Bauaufsicht, Rathausplatz 2, 40789 Monheim am Rhein, 2. Obergeschoss, Zimmer 

2210, 2212, während der allgemeinen Dienstzeiten: 

Montag bis Mittwoch:  08:30 – 12:00 Uhr und 13:00 – 15:00 Uhr 

Donnerstag:    08:30 – 12:00 Uhr und 13:00 – 17:30 Uhr 

Freitag:    08:30 – 12:00 Uhr 

für jedermann zur Einsichtnahme und für die Erteilung von Auskünften bereitgehalten. 

 

Hinweise: 

Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften sowie von Mängeln der Abwägung 

(§ 215 BauGB) 

Gemäß § 215 Abs.1 Baugesetzbuch werden 

1. eine nach § 214 Abs.1 Satz 1 Nr.1 bis 3 beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Ver-
fahrens- und Formvorschriften, 

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 Baugesetzbuch beachtliche Verletzung der 
Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes 
und 

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorganges,  

unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung der Satzung 

schriftlich gegenüber der Stadt Monheim am Rhein, Rathausplatz 2, 40789 Monheim am 

Rhein, unter Darlegung des die Verletzung begründeten Sachverhalts geltend gemacht wor-

den. 
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Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften gem. § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung 

für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) 

Gemäß § 7 Abs. 6 GO NW wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder 

Formvorschriften des vorgenannten Gesetzes gegen den hiermit bekanntgemachten Bebau-

ungsplan nach Ablauf von sechs Monaten seit seiner Verkündung nicht mehr geltend gemacht 

werden kann, es sei denn 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 
wurde nicht durchgeführt, 

b) der o.g. Bebauungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 

d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Monheim am Rhein vorher ge-
rügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die 
den Mangel ergibt. 

 

Fälligkeit und Erlöschen der Entschädigungsansprüche (§ 44 BauGB) 

Gemäß § 44 Abs. 3 Satz 1 BauGB kann der Entschädigungsberechtigte Entschädigungen verlan-

gen, wenn die in den §§ 39 bis 42 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind. Er 

kann gem. § 44 Abs. 3 Satz 2 BauGB die Fälligkeit des Anspruchs dadurch herbeiführen, dass er 

die Leistung der Entschädigung schriftlich bei dem Entschädigungspflichtigen beantragt. 

Gemäß § 44 Abs. 4 BauGB erlischt ein Entschädigungsanspruch, wenn nicht innerhalb von drei 

Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die in den §§ 39 bis 42 BauGB bezeichneten Ver-

mögensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird. 

Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan in Kraft. 

 
Monheim am Rhein, 10.07.2025 
 
 
 
gez. Zimmermann 
Bürgermeister 
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Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses über den Bauleitplan 
Bebauungsplan 73B(b) "Wolfhagener Straße" 

Der Rat der Stadt Monheim am Rhein hat in seiner Sitzung am 09.07.2025 folgenden Beschluss 

gefasst: 

Der Bebauungsplan 73B(b) "Wolfhagener Straße" wird als Satzung beschlossen.  

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans wird begrenzt durch: 
- Die landwirtschaftlich genutzten Flächen östlich der Wolfhagener Straße im Osten. 
- Die Wohnbebauungen von Wolfhagener Straße und Grazer Straße im Süden. 
- Durch die Grenze der beiden Bauabschnitte III und IV in südlichen Verlängerung der 

Grenze des Neuverser Hofes im Westen und dem Wirtschaftsweg sowie dem Neuverser 
Hof im Norden. 

Die genaue Abgrenzung ist auf dem abgedruckten Planausschnitt ersichtlich.  
Hiermit wird der Satzungsbeschluss gemäß § 10 Abs. 3 BauGB öffentlich bekannt gemacht. 

Der vorgenannte Bebauungsplan wird im Rathaus der Stadt Monheim am Rhein, Bereich Stadt-

planung und Bauaufsicht, Rathausplatz 2, 40789 Monheim am Rhein, 2. Obergeschoss, Zimmer 

2210, 2212, während der allgemeinen Dienstzeiten: 

Montag bis Mittwoch:  08:30 – 12:00 Uhr und 13:00 – 15:00 Uhr 

Donnerstag:    08:30 – 12:00 Uhr und 13:00 – 17:30 Uhr 

Freitag:    08:30 – 12:00 Uhr 

für jedermann zur Einsichtnahme und für die Erteilung von Auskünften bereitgehalten. 

 

Hinweise: 

Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften sowie von Mängeln der Abwägung  

(§ 215 BauGB) 

Gemäß § 215 Abs.1 Baugesetzbuch werden 

1. eine nach § 214 Abs.1 Satz 1 Nr.1 bis 3 beachtliche Verletzung der dort bezeichneten 
Verfahrens- und Formvorschriften, 

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 Baugesetzbuch beachtliche Verletzung 
der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flächennutzungs-
planes und 

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorganges,  

unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung der Satzung 

schriftlich gegenüber der Stadt Monheim am Rhein, Rathausplatz 2, 40789 Monheim am 

Rhein, unter Darlegung des die Verletzung begründeten Sachverhalts geltend gemacht wor-

den. 
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Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften gem. § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung 

für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) 

Gemäß § 7 Abs. 6 GO NW wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder 

Formvorschriften des vorgenannten Gesetzes gegen den hiermit bekanntgemachten Bebau-

ungsplan nach Ablauf von sechs Monaten seit seiner Verkündung nicht mehr geltend gemacht 

werden kann, es sei denn 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 
wurde nicht durchgeführt, 

b) der o.g. Bebauungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 

d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Monheim am Rhein vorher ge-
rügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die 
den Mangel ergibt. 

 

Fälligkeit und Erlöschen der Entschädigungsansprüche (§ 44 BauGB) 

Gemäß § 44 Abs. 3 Satz 1 BauGB kann der Entschädigungsberechtigte Entschädigungen verlan-

gen, wenn die in den §§ 39 bis 42 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind. Er 

kann gem. § 44 Abs. 3 Satz 2 BauGB die Fälligkeit des Anspruchs dadurch herbeiführen, dass er 

die Leistung der Entschädigung schriftlich bei dem Entschädigungspflichtigen beantragt. 

Gemäß § 44 Abs. 4 BauGB erlischt ein Entschädigungsanspruch, wenn nicht innerhalb von drei 

Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die in den §§ 39 bis 42 BauGB bezeichneten Ver-

mögensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird. 

Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan in Kraft. 

 
Monheim am Rhein, 10.07.2025 
 
 
 
gez. Zimmermann 
Bürgermeister 
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B e k a n n t m a c h u n g 

des Umlegungsausschusses der Stadt Monheim am Rhein 

 
 
Der Umlegungsausschuss der Stadt Monheim am Rhein hat in seiner Sitzung am 08.05.2025 Be-
zug nehmend auf die Umlegungsanordnung des Rates der Stadt Monheim am Rhein vom 
25.10.2023 gemäß § 46 des Baugesetzbuches (BauGB) vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634) in 
der z. Zt. geltenden Fassung für die Gebiete der in Aufstellungsverfahren befindlichen Bebauungs-
pläne 73B(a) „Hasholzer Grund Süd“ und 73B(b) „Wolfhagener Straße“ folgenden 
 

Umlegungsbeschluss 
 
neu gefasst: 
 

I. 
 
Für den Bereich der in Aufstellungsverfahren befindlichen Bebauungsplangebiete 73B(a) „Hashol-
zer Grund Süd“ und 73B(b) „Wolfhagener Straße“ der Stadt Monheim am Rhein wird gemäß 
§ 47 BauGB die Umlegung eingeleitet. Die Geltungsbereiche der genannten Bebauungspläne sind 
deckungsgleich mit dem ursprünglich für die Umlegung herangezogenen Bebauungsplan 73B 
„Hasholzer Grund Süd“. 
 

II. 
 
Das Umlegungsgebiet behält die Bezeichnung XXII. 
 
Es umfasst folgende Grundstücke: 
 
Gemarkung Baumberg, Flur 3, Flurstücke 70, 546, 584, 588, 3522, 3523  
sowie  
Teile der Flurstücke 72, 382, 387, 535, 1179, 2850, 2851, 2852, 2853, 2895, 3500, 3513 und 3514. 
 

III. 
 
Am Umlegungsverfahren sind nach § 48 BauGB beteiligt: 
 1. die Eigentümer der im Umlegungsgebiet gelegenen Grundstücke, 

2.  die Inhaber eines im Grundbuch eingetragenen oder durch Eintragung gesicherten 
Rechts an einem im Umlegungsgebiet gelegenen Grundstück oder an einem das 
Grundstück belastenden Recht, 

3.  die Inhaber eines nicht im Grundbuch eingetragenen Rechts an dem Grundstück 
oder an einem das Grundstück belastenden Recht, eines Anspruchs mit dem Recht 
auf Befriedigung aus dem Grundstück oder eines persönlichen Rechts, das zum Er-
werb, zum Besitz oder zur Nutzung des Grundstücks berechtigt oder den Verpflich-
teten in der Benutzung des Grundstücks beschränkt, 

4.  die Gemeinde, 
5.  die Erschließungsträger. 
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Die zu Ziffer 3 bezeichneten Personen werden zu dem Zeitpunkt beteiligt, in dem die Anmeldung 
ihres Rechts dem Umlegungsausschuss zugeht. Die Anmeldung kann bis zur Beschlussfassung 
über den Umlegungsplan erfolgen. 
 
Die Inhaber von Rechten, die aus dem Grundbuch nicht ersichtlich sind, aber zur Beteiligung am 
Umlegungsverfahren berechtigen, werden hiermit zur Anmeldung dieser Rechte bei dem Umle-
gungsausschuss innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe dieses Beschlusses aufgefordert; der 
Beschluss gilt dabei einen Tag nach der öffentlichen Bekanntmachung als bekanntgegeben. Wer-
den diese Rechte erst nach Ablauf der Frist angemeldet, so muss der Berechtigte die bisherigen 
Verhandlungen und Festsetzungen gegen sich gelten lassen, wenn der Umlegungsausschuss es 
bestimmt. 
 
Der Inhaber eines aus dem Grundbuch nicht ersichtlichen Rechtes, das zur Beteiligung am Umle-
gungsverfahren berechtigt, muss die Wirkung eines vor der Anmeldung eingetretenen Fristablau-
fes ebenso gegen sich gelten lassen, wie der Beteiligte, dem gegenüber die Frist durch diese Be-
kanntmachung zuerst in Lauf gesetzt worden ist. 
 
Bestehen Zweifel an einem angemeldeten Recht, so wird der Umlegungsausschuss dem Anmel-
denden unverzüglich eine Frist zur Glaubhaftmachung seines Rechtes setzen. Nach fruchtlosem 
Ablauf der Frist ist er bis zur Glaubhaftmachung seines Rechts nicht mehr zu beteiligen. Auch er 
muss alsdann die bisherigen Verhandlungen und Festsetzungen gegen sich gelten lassen, wenn 
der Umlegungsausschuss dies bestimmt. 
 

IV. 
 
Von der Bekanntmachung dieses Umlegungsbeschlusses bis zur Bekanntmachung des Umle-
gungsplanes nach § 71 BauGB dürfen im Umlegungsgebiet gemäß § 51 BauGB nur mit schriftli-
cher Genehmigung des Umlegungsausschusses 
 

1.  ein Grundstück geteilt oder Verfügungen über ein Grundstück und über Rechte an 
einem Grundstück getroffen oder Vereinbarungen abgeschlossen werden, durch 
die einem anderen ein Recht zum Erwerb, zur Nutzung oder Bebauung eines 
Grundstücks oder Grundstücksteils eingeräumt wird, oder Baulasten neu begrün-
det, geändert oder aufgehoben werden; 

2.  erhebliche Veränderungen der Erdoberfläche oder wesentlich wertsteigernde 
sonstige Veränderungen der Grundstücke vorgenommen werden; 

3. nicht genehmigungs-, zustimmungs- oder anzeigepflichtige, aber wertsteigernde 
bauliche Anlagen errichtet oder wertsteigernde Änderungen solcher Anlagen vor-
genommen werden; 

4.  genehmigungs-, zustimmungs- oder anzeigepflichtige bauliche Anlagen errichtet o-
der geändert werden. 

 
Vorhaben, die vor dem Inkrafttreten der Veränderungssperre baurechtlich genehmigt worden o-
der aufgrund eines anderen baurechtlichen Verfahrens zulässig sind, Unterhaltungsarbeiten und 
die Fortführung einer bisher ausgeübten Nutzung, werden von der Veränderungssperre nicht be-
rührt. 
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V. 
 
Der Gemeinde steht an den umzulegenden Grundstücken gemäß § 24 BauGB ein Vorkaufsrecht 
zu. Die Umlegung kann auch abschnittsweise durchgeführt werden. 
 

VI. 
 
Diesen Umlegungsbeschluss können die Betroffenen durch Antrag auf gerichtliche Entscheidung 
anfechten. Der Antrag auf gerichtliche Entscheidung wird innerhalb von 6 Wochen nach Bekannt-
machung dieses Umlegungsbeschlusses schriftlich oder zur Niederschrift beim Umlegungsaus-
schuss der Stadt Monheim am Rhein, Rathaus, Geschäftsstelle Zimmer 2210, Rathausplatz 2, 
40789 Monheim am Rhein, erhoben. Versäumt ein Bevollmächtigter diese Frist, so wird dessen 
Verschulden dem von dem Umlegungsbeschluss Betroffenen zugerechnet. 
 
Der Umlegungsbeschluss gilt dabei einen Tag nach der öffentlichen Bekanntmachung als be-
kanntgegeben. 
 
 
Diese Bekanntmachung erfolgt gemäß § 50 BauGB. 
 
Monheim am Rhein, 20.05.2025 
 
 
 
gez. Tyczewski 
Vorsitzender 
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Gebührensatzung 
Krankentransport und Rettungsdienst 

 
Satzung über die Erhebung von Gebühren 

für die Benutzung des Krankentransport- und Rettungsdienstes 
der Stadt Monheim am Rhein 

 
vom 10.07.2025 

 
 
Der Rat der Stadt Monheim am Rhein hat in seiner Sitzung am 09.07.2025 folgende Satzung be-
schlossen:  
 
Rechtsgrundlagen:  
 
- § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666/SGV. NRW. 2023)  
 

- §§ 1, 2, 4 und 6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG 
NRW) vom 21.10.1969 (GV. NRW. S. 712/SGV. NRW. 610)  
 

- § 14 des Gesetzes über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentrans-
port durch Unternehmer (Rettungsgesetz NRW - RettG NRW) vom 24.11.1992 (GV.NRW. S. 
458/SGV. NRW. 215)  

 
in der jeweils zurzeit geltenden Fassung  
 
 

§ 1 
Grundsatz 

 
Die Stadt Monheim am Rhein betreibt die Notfallrettung und den Krankentransport als öffentliche 
Aufgabe.  
 
Aufgrund des Gesetzes über den Rettungsdienst (RettG NW) vom 24.11.1992 in der zurzeit gelten-
den Fassung ist es Aufgabe des Rettungsdienstes,  
 

1. bei Notfallpatientinnen und -patienten lebensrettende Maßnahmen am Notfallort durch-
zuführen und die Transportfähigkeit herzustellen sowie diese Personen unter Aufrechter-
haltung der Transportfähigkeit und Vermeidung weiterer Schäden in ein geeignetes Kran-
kenhaus zu bringen (Notfallrettung). Hierzu zählt auch deren Beförderung zu Diagnose- 
und geeigneten Behandlungseinrichtungen.  

 
2. kranke, verletzte oder sonstige hilfsbedürftige Personen, die nicht unter Nr. 1 fallen, unter 

Betreuung durch qualifiziertes Personal zu befördern (Krankentransport).  
 
Notfallpatientinnen und -patienten sind Personen, die sich infolge von Verletzung, Krankheit oder 
sonstiger Umstände entweder in Lebensgefahr befinden oder bei denen schwere gesundheitliche 
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Schäden zu befürchten sind, sofern sie nicht unverzüglich medizinische Hilfe erhalten. Bei Anfor-
derung der Rettungsmittel haben diese Vorrang.  
 
Die Rettungsmittelvorhaltung in Form von Rettungswagen für die Notfallrettung sowie die Vor-
haltung der Krankentransportwagen erfolgt gemäß gültigem Rettungsdienstbedarfsplan des Krei-
ses Mettmann als Träger Rettungsdienst. 
 

§ 2 
Gebührenpflicht, Gebührenschuldner 

 
(1) Die Gebührenpflicht entsteht für die Inanspruchnahme des Rettungsdienstes mit dem 

Ausrücken der Einsatzkräfte und Rettungsmittel zum Einsatzort. Wird der Rettungs-, der 
Krankentransportwagen, der Notarzt oder das Notarzteinsatzfahrzeug nicht in Anspruch 
genommen, obwohl er/es bestellt und erschienen ist, so entstehen dennoch die in der 
Anlage festgesetzten Gebühren und werden gegenüber dem Verursacher abgerechnet. § 
14 Abs. 5 RettG NRW findet Berücksichtigung.  
 

(2)  
a) Gebührenschuldner ist derjenige, der die Leistungen des Rettungsdienstes in Anspruch 

genommen hat oder derjenige, wer durch sein Verhalten oder seinen körperlichen Zu-
stand den Einsatz des Rettungsdienstes veranlasst.  
 

b) Gebührenschuldner ist auch derjenige, der kraft Gesetzes für die Gebührenschuld eines 
anderen haftet oder die Gebührenschuld durch entsprechende Erklärung übernom-
men hat.  

 
(3) Gebührenschuldner sind auf Verlangen der Stadt Monheim am Rhein verpflichtet, ihre 

Ansprüche gegenüber Dritten auf Ersatz der Gebühren abzutreten.  
 

(4) Sofern Ansprüche des Gebührenschuldners gegenüber einem Träger der gesetzlichen So-
zialversicherung bestehen, kann die Abrechnung der Gebühren mit diesem erfolgen; ein 
Anspruch auf Direktabrechnung mit dem Träger der gesetzlichen Sozialversicherung be-
steht jedoch nicht. Leistet der Versicherungsträger nicht, nicht in voller Höhe oder nicht 
fristgerecht, so wird der Gebührenschuldner unmittelbar in Anspruch genommen.  
 

(5) Mehrere Gebührenschuldner haften als Gesamtschuldner.  
 

(6) Im Falle missbräuchlicher Inanspruchnahme bzw. so genannter böswilliger Alarmierung 
des Rettungsdienstes ist der Verursacher gebührenpflichtig.  

 
 

§ 3 
Festsetzung und Fälligkeit der Benutzungsgebühren 

 
(1) Die Benutzungsgebühren werden gemäß Anlage zu dieser Satzung durch Gebührenbe-

scheid festgesetzt.  
 

(2) Die Gebühren werden mit Festsetzung fällig und sind innerhalb eines Monats nach Be-
kanntgabe zu entrichten. Rückständige Gebühren werden im Verwaltungszwangsverfah-
ren beigetrieben. 
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§ 4 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am Tag nach Ihrer Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung über 
die Erhebung von Gebühren für die Benutzung des Kranken- und Rettungswagens und der Feu-
erwehr der Stadt Monheim vom 27.12.1999 in der Fassung der 3. Änderungssatzung vom 
14.05.2020 außer Kraft.  
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Anlage zur Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung des Kranken-

transport- und Rettungsdienstes der Stadt Monheim am Rhein 
 

vom 10.07.2025 
 
 

Gebührentarif 
 

1. Innerhalb des Stadtgebietes  
 
a) Benutzung eines Krankentransportwagens - KTW –  
für die Beförderung einer Person mit einer Begleitperson 

   247,80 € 

  
b) Benutzung eines Rettungswagens - RTW –  
für die Beförderung einer Person mit einer Begleitperson 

1.487,97 € 

    
2. Außerhalb des Stadtgebietes  

 
a) Für die Beförderung einer Person mit einer Begleitperson:  

 
Grundgebühr nach Ziffer 1 a) bzw. 1 b) sowie zusätzlich  
für die außerhalb des Stadtgebietes Monheim am Rhein zurückge-
legte Strecke über 50 km für jeden weiteren Fahrkilometer       2,05 € 

   
b) Bei einer Dauer des Transportes über 6 Stunden außerdem die Rei-

sekosten nach den Sätzen der jeweils gültigen Vorschriften über die 
Reisekostenvergütung der Beschäftigten.  
 

 

3. Wartezeiten  
 

Bei einer Wartezeit von mehr als 30 Minuten  
beträgt die Wartegebühr je angefangene halbe Stunde  
 

14,57 € 
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Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung des Krankentrans-
port- und Rettungsdienstes der Stadt Monheim am Rhein wird hiermit öffentlich bekanntgemacht. 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Ge-
meindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) gegen diese Satzung nach Ablauf 
eines Jahres nach ihrer Verkündung (öffentliche Bekanntmachung) nicht mehr geltend gemacht 
werden kann, es sei denn, 
 

a) Eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigever-
fahren wurde nicht durchgeführt, 

b) Die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 
c) Der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) Der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt 

und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die 
den Mangel ergibt. 

 
Monheim am Rhein, den 10.07.2025 
 
 
 
gez. Zimmermann 
Bürgermeister 
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Ordnungsbehördliche Verordnung 
 

über das Offenhalten von Verkaufsstellen in der Stadt Monheim am Rhein 
an Feiertagen im Jahr 2025 

 
vom 11.07.2025 

 
Aufgrund des § 6 Abs. 4 des Gesetzes zur Regelung der Ladenöffnungszeiten (LÖG NRW) vom 
16.11.2006 (GV. NRW. 2006 S. 516) in der zurzeit gültigen Fassung wird von der Stadt Monheim 
am Rhein als örtliche Ordnungsbehörde gemäß Beschluss des Rates der Stadt Monheim am Rhein 
vom 09.07.2025 folgende ordnungsbehördliche Verordnung beschlossen:  
 
 
 

§ 1 
 
 
Verkaufsstellen im Stadtgebiet Monheim am Rhein dürfen im Bereich der Innenstadt (Fläche in-
nerhalb des roten Kreises in der als Anlage beigefügten Kartendarstellung) am 
 
Freitag, den 03.10.2025 
 
in der Zeit von 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr geöffnet sein.  
 
 

§ 2 
 
Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig im Rahmen des § 1 Verkaufsstellen au-
ßerhalb der dort zugelassenen Geschäftszeiten oder außerhalb des Innenstadtgebietes offenhält. 
 
Die Ordnungswidrigkeit kann nach § 12 Abs. 2 des Gesetzes zur Regelung der Ladenöffnungszei-
ten mit einer Geldbuße bis zu € 5.000,-- geahndet werden. 

 
 

§ 3 

 
Die Verordnung tritt am Tage nach der Bekanntmachung in Kraft. 
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Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende, am 09.07.2025 vom Rat der Stadt Monheim am Rhein beschlossene Ordnungs-
behördliche Verordnung über das Offenhalten von Verkaufsstellen in der Stadt Monheim am 
Rhein an Feiertagen im Jahr 2025 wird hiermit öffentlich bekanntgemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Ge-
meindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen dieser Ver-
ordnung nach Ablauf von sechs Monaten nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn 
 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 
wurde nicht durchgeführt, 

b) diese Verordnung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei 

die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
 
Monheim am Rhein, den 11.07.2025 
 
 
 
 
gez. Zimmermann 
Bürgermeister 
 
 
 
 
  



 
 

 Seite 206 
 

Jahrgang 2025 |  Nr. 18  | Ausgabetag 11.07.2025 

Jahrgang 2025 |  Nr. 18  | Ausgabetag 11.07.2025 

Jahrgang 2025 |  Nr. 18  | Ausgabetag 11.07.2025 

Jahrgang 2025 |  Nr. 18  | Ausgabetag 11.07.2025 

 

 

1. Verordnung  
zur Änderung der 

 
„Ordnungsbehördliche Verordnung 

über das Offenhalten von Verkaufsstellen in der Stadt Monheim am Rhein  
an Sonntagen im Jahr 2025 vom 20.10.2023“ 

 
vom 11.07.2025 

 

Aufgrund des § 6 Abs. 4 des Gesetzes zur Regelung der Ladenöffnungszeiten (LÖG NRW) vom 
16.11.2006 (GV. NRW. 2006 S. 516) in der zurzeit gültigen Fassung wird von der Stadt Monheim 
am Rhein als örtliche Ordnungsbehörde gemäß Beschluss des Rates der Stadt Monheim am Rhein 
vom 09.07.2025 folgende  
 

„1. Verordnung zur Änderung der Ordnungsbehördlichen Verordnung über das Offenhalten von 

Verkaufsstellen in der Stadt Monheim am Rhein an Sonntagen im Jahr 2025“ 

 

beschlossen:  

 

 

Artikel 1 

§ 1 wird wie folgt gefasst: 

 

„Verkaufsstellen im Stadtgebiet Monheim am Rhein dürfen im Bereich der Innenstadt (rötlich 

eingefärbte Fläche in der als Anlage beigefügten Kartendarstellung) am  

 

Sonntag, dem 06.04.2025 
Sonntag, dem 15.06.2025 
Sonntag, dem 09.11.2025 
Sonntag, dem 30.11.2025 

 
in der Zeit von 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr geöffnet sein.  

 

 
Artikel 2 
 
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Bekanntmachung in Kraft und ersetzt die Ordnungsbe-
hördliche Verordnung vom 20.10.2023 in der Form ihrer Bekanntmachung vom 30.10.2023. 
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Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende, am 09.07.2025 vom Rat der Stadt Monheim am Rhein beschlossene Ordnungs-
behördliche Verordnung über das Offenhalten von Verkaufsstellen in der Stadt Monheim am 
Rhein an Sonntagen im Jahr 2025 wird hiermit öffentlich bekanntgemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Ge-
meindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen dieser Ver-
ordnung nach Ablauf von sechs Monaten nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn 
 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 
wurde nicht durchgeführt, 

b) diese Verordnung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei 

die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
 
Monheim am Rhein, den 11.07.2025 
 
 
 
 
gez. Zimmermann 
Bürgermeister 
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Ordnungsbehördliche Verordnung 
 

über das Offenhalten von Verkaufsstellen in der Stadt Monheim am Rhein 
an Sonntagen im Jahr 2026 

 
vom 11.07.2025 

 
Aufgrund des § 6 Abs. 4 des Gesetzes zur Regelung der Ladenöffnungszeiten (LÖG NRW) vom 
16.11.2006 (GV. NRW. 2006 S. 516) in der zurzeit gültigen Fassung wird von der Stadt Monheim 
am Rhein als örtliche Ordnungsbehörde gemäß Beschluss des Rates der Stadt Monheim am Rhein 
vom 09.07.2025 folgende ordnungsbehördliche Verordnung beschlossen:  
 
 
 

§ 1 
 
 
Verkaufsstellen im Stadtgebiet Monheim am Rhein dürfen im Bereich der Innenstadt (rötlich ein-
gefärbte Fläche in der als Anlage beigefügten Kartendarstellung) am 
 

Sonntag, den 19.04.2026 
Sonntag, den 14.06.2026 
Sonntag, den 08.11.2026 
Sonntag, den 29.11.2026 

 
in der Zeit von 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr geöffnet sein.  
 
 

§ 2 
 
 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig im Rahmen des § 1 Verkaufsstellen 

außerhalb der dort zugelassenen Geschäftszeiten oder außerhalb des Innenstadtgebietes of-
fenhält. 

 
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann nach § 12 Abs. 2 des Gesetzes zur Regelung der Ladenöffnungs-

zeiten mit einer Geldbuße bis zu € 5.000,-- geahndet werden. 
 
 

§ 3 
 
Die Verordnung tritt am Tage nach der Bekanntmachung in Kraft. 
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Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende, am 09.07.2025 vom Rat der Stadt Monheim am Rhein beschlossene Ordnungs-
behördliche Verordnung über das Offenhalten von Verkaufsstellen in der Stadt Monheim am 
Rhein an Sonntagen im Jahr 2026 wird hiermit öffentlich bekanntgemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Ge-
meindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen dieser Ver-
ordnung nach Ablauf von sechs Monaten nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn 
 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfah-
ren wurde nicht durchgeführt, 

b) diese Verordnung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und da-

bei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 
ergibt. 

 
 
Monheim am Rhein, den 11.07.2025 
 
 
 
 
gez. Zimmermann 
Bürgermeister 
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Benachrichtigung über 

Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung 
(nach § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen) 

 
 
Herr Kevin Pierre Moskopp letzte bekannte Anschrift: Strandbadstraße 2, 51545 Waldbröl, 
werden hiermit für den Bürgermeister der Stadt Monheim am Rhein, Rathausplatz 2, 
40789 Monheim am Rhein, folgende Dokumente durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt: 
 
Inverzugsetzung und Rechtswahrungsanzeige vom 10.07.2025, 
Az.: 32/3-09.11, IV 018, Apel, Melina Alicia  
(Bezeichnung der Dokumente [Bescheide] mit Aktenzeichen und Datum) 
 

 
Die Dokumente können im Rathaus der Stadt Monheim am Rhein, Rathausplatz 2, 
40789 Monheim am Rhein, Zimmer 1059, während der Öffnungszeiten eingesehen 
werden. 
 
Durch diese Zustellung können Fristen in Gang gesetzt werden (z. B. Rechtsbehelfsfristen, Verjäh-
rungsfristen), nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Die Dokumente gelten als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise 
seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. 
 
 
Monheim am Rhein, 10.07.2025 
 
Der Bürgermeister 
im Auftrag 
 
 
gez. Ziegler________________ 
(Namenswiedergabe des/der Unterzeichnenden) 
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Ordnungsbehördliche Verordnung über die Aufrechterhaltung der 
öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Gebiet der Stadt Monheim am Rhein 

vom 11.07.2025 
 
 

Präambel 
 

§ 1  Begriffsbestimmungen 
§ 2  Allgemeine Verhaltenspflichten 
§ 3  Schutz der Verkehrsflächen und Anlagen 
§ 4  Werbung, Wildes Plakatieren 
§ 5  Tiere 
§ 6  Verunreinigungsverbot 
§ 7  Abfallbehälter/Sammelbehälter 
§ 8  Wohnwagen, Zelte/Verkaufswagen 
§ 9 Kinderspielplätze 
§ 10  Hausnummern 
§ 11  Öffentliche Hinweisschilder 
§ 12  Brauchtumsfeuer 
§ 13  Erlaubnisse, Ausnahmen 
§ 14  Ordnungswidrigkeiten 
§ 15  Inkrafttreten, Aufheben von Vorschriften 
 
 

Präambel 
 
Aufgrund der §§ 27 Abs. 1, Abs. 4 Satz 1 und 31 des Gesetzes über Aufbau und Befugnisse der 
Ordnungsbehörden – Ordnungsbehördengesetz (OBG) – in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 13.05.1980 (GV.NRW S. 528/SGV.NRW. 2060), zuletzt geändert durch Gesetz vom 05.04.2005 
(GV.NRW. S. 274), wird von der Stadt Monheim am Rhein als örtliche Ordnungsbehörde gemäß 
des Beschlusses des Rates der Stadt Monheim am Rhein vom 09.07.2025 für das Gebiet der Stadt 
Monheim am Rhein folgende Verordnung erlassen: 
 

§ 1 
Begriffsbestimmungen 

 
(1) Verkehrsflächen im Sinne dieser Verordnung sind alle dem öffentlichen Verkehr die-

nenden Flächen ohne Rücksicht auf die Eigentumsverhältnisse. Zu den Verkehrsflä-
chen gehören insbesondere Straßen, Fahrbahnen, Wege, Gehwege, Radwege, Bürger-
steige, Plätze, Seiten-, Rand- und Sicherheitsstreifen, Böschungen, Rinnen und Gräben, 
Brücken, Unterführungen, Treppen und Rampen vor der Straßenfront der Häuser, so-
weit sie nicht eingefriedet sind. 

 
(2) Anlagen im Sinne dieser Verordnung sind ohne Rücksicht auf die Eigentumsverhält-

nisse insbesondere alle der Allgemeinheit zur Nutzung zur Verfügung stehenden o-
der bestimmungsgemäß zugänglichen 

 
1. Grün-, Erholungs-, Spiel- und Sportflächen, Gärten, Friedhöfe sowie die Ufer und 

Böschungen von Gewässern; 
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2. Ruhebänke, Toiletten-, Kinderspiel- und Sporteinrichtungen, Telekommunikations-
einrichtungen, Wetterschutz- und ähnliche Einrichtungen; 

 
3. Denkmäler und unter Denkmalschutz stehende Baulichkeiten, Kunstgegenstände, 

Standbilder, Plastiken, Anschlagtafeln, Beleuchtungs-, Versorgungs-, Kanalisations-
, Entwässerungs-, Katastrophenschutz- und Baustelleneinrichtungen sowie Ver-
kehrsschilder, Hinweiszeichen und Lichtzeichenanlagen. 

 
§ 2 

Allgemeine Verhaltenspflicht 
 

(1) Auf Verkehrsflächen und in Anlagen haben sich alle so zu verhalten, dass andere nicht 
gefährdet, geschädigt oder mehr als nach den Umständen unvermeidbar behindert 
werden. Die Benutzung der Verkehrsflächen und Anlagen darf nicht vereitelt oder be-
schränkt werden. 
 

(2) Absatz 1 findet nur insoweit Anwendung, als die darin enthaltenen Verhaltenspflichten 
und Benutzungsgebote nicht der Regelung des Verkehrs im Sinne der Straßenver-
kehrsordnung auf Verkehrsflächen und in Anlagen dienen. Insoweit ist § 1 Abs. 2 StVO 
einschlägig. 
 

§ 3 
Schutz der Verkehrsflächen und Anlagen 

 
(1) Die Anlagen und Verkehrsflächen sind schonend zu behandeln. Sie dürfen nur ihrer 

Zweckbestimmung entsprechend genutzt werden. Vorübergehende Nutzungsein-
schränkungen auf Hinweistafeln sind zu beachten. 
 

(2) Es ist insbesondere untersagt, 
 

1. in den Anlagen und auf Verkehrsflächen unbefugt Sträucher und Pflanzen aus dem 
Boden zu entfernen, zu beschädigen oder Teile davon abzuschneiden, abzubre-
chen, umzuknicken oder sonst wie zu verändern; 

 
2.  in den Anlagen und auf Verkehrsflächen unbefugt Bänke, Tische, Einfriedungen, 

Spielgeräte, Verkehrszeichen, Straßen- und Hinweisschilder und andere Einrich-
tungen zu entfernen, zu versetzen, zu beschädigen, oder anders als bestimmungs-
gemäß zu nutzen; 

 
3.  in den Anlagen zu übernachten; 

 
4. in den Anlagen und auf Verkehrsflächen, insbesondere auf Grünflächen, Gegen-

stände abzustellen oder Materialien zu lagern; 
 

5. die Anlagen zu befahren; dies gilt nicht für Unterhaltungs- und Notstandsarbeiten 
sowie für das Befahren mit Kinderfahrzeugen und Fortbewegungsmitteln wie Kran-
kenfahrstühle, sofern Personen nicht behindert werden; 
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6. Sperrvorrichtungen und Beleuchtungen zur Sicherung von Verkehrsflächen und 
Anlagen unbefugt zu beseitigen, zu beschädigen oder zu verändern sowie Sperr-
vorrichtungen zu überwinden;  

 
7. Hydranten, Straßenrinnen und Einflussöffnungen oder Straßenkanäle zu verde-

cken oder ihre Gebrauchsfähigkeit sonst wie zu beeinträchtigen;  
 

8. gewerbliche Betätigungen, die einer Erlaubnis nach § 55 Abs. 2 GewO bedürfen, 
vor öffentlichen Gebäuden, insbesondere Kirchen, Schulen und Friedhöfen im Ein-
zugsbereich von Ein- und Ausgängen auszuüben. Die Vorschriften des Straßen- und 
Wegegesetzes Nordrhein-Westfalen und die aufgrund dieses Gesetzes ergangenen 
Satzungen bleiben hiervon unberührt. 

 
9. die an der Knipprather Straße gegenüber dem Garten des Hauses Marderstr. 36, 

40789 Monheim am Rhein gelegene Schutzhütte, gelegen auf dem Grundstück Ge-
markung Monheim, Flur 13, Flurstück 5270, nach 20:00 Uhr abends oder vor 6:00 
Uhr morgens zum Aufenthalt zu nutzen. Tritt die Dunkelheit vor 20:00 Uhr ein, so 
ist der Eintritt der Dunkelheit für den Beginn des Nutzungsverbotes maßgeblich. 
Endet die Dunkelheit nach 6:00 Uhr, so ist das Ende der Dunkelheit auch für das 
Ende des Nutzungsverbotes maßgeblich. Der Beginn der Dunkelheit bestimmt sich 
nach den von dem Deutschen Wetterdienst (DWD) für den Flughafen Köln Bonn 
herausgegebenen amtlichen Daten für das Ende der bürgerlichen Dämmerung 
(BDE), das Ende der Dunkelheit nach den Daten für den Beginn der bürgerlichen 
Dämmerung (BDA). Die Tabelle des DWD ist als Anlage 1 Bestandteil dieser Verord-
nung. 

 
§ 4 

Werbung, Wildes Plakatieren 
 

(1) Es ist verboten, auf Verkehrsflächen und in Anlagen – insbesondere an Bäumen, Hal-
testellen und Wartehäuschen, Strom- und Ampelschaltkästen, Lichtmasten, Signalan-
lagen, Verkehrszeichen und sonstigen Verkehrseinrichtungen, an Abfallbehältern und 
Sammelcontainern und an sonstigen für diese Zwecke nicht bestimmten Gegenstän-
den und Einrichtungen – sowie an den im Angrenzungsbereich zu den Verkehrsflächen 
und Anlagen gelegenen Einfriedungen, Hauswänden und sonstigen Einrichtungen und 
Gegenständen Flugblätter, Druckschriften, Handzettel, Geschäftsempfehlungen, Ver-
anstaltungshinweise und sonstiges Werbematerial anzubringen, zu verteilen oder zu-
gelassene Werbeflächen durch Überkleben, Übermalen oder in sonstiger Art und 
Weise zu überdecken.  
 

(2) Ebenso ist es untersagt, die in Abs. 1 genannten Flächen, Einrichtungen und Anlagen 
zu bemalen, zu besprühen, zu beschriften, zu beschmutzen oder in sonstiger Weise zu 
verunstalten.  

 
(3) Das Verbot gilt nicht für von der Stadt genehmigte Nutzungen oder konzessionierte 

Werbeträger sowie für bauaufsichtsrechtlich genehmigte Werbeanlagen. Solche Wer-
beanlagen dürfen jedoch in der äußeren Gestaltung nicht derart vernachlässigt wer-
den, dass sie verunstaltet wirken. 
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§ 5 

Tiere 
 

(1) Auf Verkehrsflächen (mit Ausnahme der in Anlage 2 ausdrücklich genannten und im 
dazugehörigen Lageplan gekennzeichneten Flächen) und in Anlagen sind Hunde an der 
Leine zu führen, soweit nicht in § 2 Abs. 3 Satz 2 Landesforstgesetz NRW etwas anderes 
geregelt ist. Im Übrigen gelten die Vorschriften des Landeshundegesetzes. 
 

(2) Wer auf Verkehrsflächen oder in Anlagen Tiere, insbesondere Pferde und Hunde, mit 
sich führt, hat die durch Tiere verursachten Verunreinigungen unverzüglich und schad-
los zu beseitigen. Ausgenommen hiervon sind Blinde und hochgradig Sehbehinderte, 
die Blindenhunde mit sich führen.  

 
(3) Wildlebende Katzen und Tauben dürfen nicht zielgerichtet oder gezielt gefüttert wer-

den. 
 

§ 6 
Verunreinigungsverbot 

 
(1) Jede Verunreinigung der Verkehrsflächen und Anlagen ist untersagt. Unzulässig ist ins-

besondere 
 
1. das Wegwerfen und Zurücklassen von Unrat, Lebensmittelresten, Papier, Glas, 

Konservendosen oder sonstigen Verpackungsmaterialien sowie von scharfkanti-
gen, spitzen, gleitfähigen oder anderweitig gefährlichen Gegenständen;  
 

2. das Ausschütten jeglicher Schmutz- und Abwässer sowie das Ableiten von Regen-
wasser auf Straßen und Anlagen, wobei die ordnungsgemäße Einleitung in die Ka-
nalisation unter Beachtung der einschlägigen Vorschriften ausgenommen ist;  

 
3. das Reinigen von Fahrzeugen, Gefäßen u. a. Gegenständen, es sei denn, es erfolgt 

mit klarem Wasser. Zusätze von Reinigungsmitteln sind nicht erlaubt. Motor- und 
Unterbodenwäsche oder sonstige Reinigungen, bei denen Öl, Altöl, Benzin o. ä. 
Stoffe in das öffentliche Kanalnetz oder in das Grundwasser gelangen können, sind 
verboten;  

 
4. das Ablassen und die Einleitung von Öl, Altöl, Benzin, Benzol oder sonstigen flüssi-

gen, schlammigen und/oder feuergefährlichen Stoffen auf die Straße oder in die 
Kanalisation. Gleiches gilt für das Ab- oder Einlassen von Säuren/Basen, säure-
/basehaltigen oder giftigen Flüssigkeiten. Falls derartige Stoffe durch Unfall oder 
aus einem anderen Grunde auslaufen, hat der Verursacher alle erforderlichen 
Maßnahmen zu ergreifen, um ein Eindringen dieser Stoffe in das Grundwasser o-
der in die Kanalisation zu verhindern. Dem Ordnungsbüro – außerhalb der Dienst-
stunden der Polizei – ist zudem sofort Mitteilung zu machen;  

 
5. der Transport von Flugasche, Flugsand oder ähnlichen Materialien auf offenen 

Lastkraftwagen, sofern diese Stoffe nicht abgedeckt oder in geschlossenen Behält-
nissen verfüllt worden ist.  
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(2) Hat jemand öffentliche Verkehrsflächen oder öffentliche Anlagen – auch in Ausübung 
eines Rechts oder einer Befugnis – verunreinigt oder verunreinigen lassen, so muss 
die Person unverzüglich für die Beseitigung dieses Zustandes sorgen. Insbesondere 
haben diejenigen, die Waren zum sofortigen Verzehr anbieten, Abfallbehälter aufzu-
stellen und darüber hinaus in einem Umkreis von 100 m die Rückstände einzusam-
meln. 
 

(3) Die Absätze 1 und 2 finden nur Anwendung, soweit durch die Verunreinigungen nicht 
der öffentliche Verkehr erschwert wird und somit § 32 StVO nicht anwendbar ist. 

 
§ 7 

Abfallbehälter/Sammelbehälter 
 

(1) Im Haushalt oder in Gewerbebetrieben angefallener Abfall darf nicht in Abfallbehälter 
gefüllt werden, die auf Verkehrsflächen oder in Anlagen aufgestellt sind.  
 

(2) Das Einbringen von gewerblichem Recyclingabfall in Sammelbehälter, die in Anlagen 
oder auf Verkehrsflächen aufgestellt sind, ist verboten.  

 
(3) Das Abstellen von Altkleidern, Dosen, Glas, Papier, Sperrmüll oder dergleichen neben 

Recyclingcontainern ist verboten.  
 

(4) Die gefüllten Abfallbehälter dürfen frühestens am Abend vor der Entleerung durch die 
Müllabfuhr bereitgestellt werden. Dabei ist darauf zu achten, dass eine Störung der 
öffentlichen Sicherheit ausgeschlossen ist. Nach der Entleerung sind die Abfallbehälter 
unverzüglich von der Straße zu entfernen. Es ist verboten, explosive, feuergefährliche 
oder giftige Stoffe in die Abfallbehälter einzufüllen. Die für die Sperrgutabfuhr bereit-
gestellten Gegenstände sind so aufzustellen und erforderlichenfalls zu verpacken, dass 
eine Behinderung des Verkehrs und eine Verunreinigung der Straße ausgeschlossen 
sind. Nicht von der Sperrgutabfuhr mitgenommene Gegenstände müssen umgehend, 
spätestens jedoch bis zum Einbruch der Dunkelheit, von der Straße entfernt werden.  

 
(5) Verunreinigungen durch nicht abgeholte Haushaltsabfälle, sperrige Abfälle, Altstoffe 

und Gartenabfälle sind von der bereitstellenden Person unverzüglich und schadlos zu 
beseitigen.  

 
(6) Die Absätze 1 bis 5 finden nur Anwendung, soweit durch die Verunreinigungen nicht 

der öffentliche Verkehr erschwert wird und somit § 32 StVO nicht anwendbar ist. 
 

§ 8 
Wohnwagen, Zelte und Verkaufswagen 

 
(1) Das Ab- und Aufstellen von Wohnwagen, Zelten und Verkaufswagen in Anlagen ist ver-

boten.  
 

(2) Ausnahmen können in Einzelfällen gestattet werden, wenn dies dem öffentlichen In-
teresse, z. B. zur Deckung des Freizeitbedarfs der Bevölkerung dient. 
 

 
§ 9 
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Kinderspielplätze 
 

(1) Kinderspielgeräte auf Kinderspielplätzen dienen nur der Benutzung durch Kinder bis 
14 Jahre, soweit nicht durch Schilder eine andere Grenze festgelegt ist.  
 

(2) Andere Aktivitäten, insbesondere Skateboardfahren und Fahren mit Inlineskatern so-
wie Ballspiele jeglicher Art, sind auf den Kinderspielplätzen verboten, es sei denn, dass 
hierfür besondere Flächen ausgewiesen sind.  

 
(3) Die Benutzung von Kinderspielplätzen ist nur tagsüber bis zum Einbruch der Dunkel-

heit, längstens bis 20 Uhr, erlaubt, es sei denn, der einzelne Platz ist nach Genehmi-
gung durch die Ordnungsbehörde für eine erweiterte Nutzung freigegeben.  

 
(4) Auf Kinderspielplätzen dürfen Tiere nicht mitgeführt werden.  

 
(5) Alkoholkonsum bzw. der Konsum berauschender Mittel sowie das Rauchen ist auf Kin-

derspielplätzen untersagt.  
 

(6) Sofern auf Schulhöfen außerhalb der Schulzeiten eine Freigabe als Spielplatz erfolgt, 
gelten die vorstehenden Regelungen sinngemäß auch für die Schulhöfe, es sei denn, 
der Schulhof ist für andere Nutzungen speziell freigegeben.  

 
§ 10 

Hausnummern 
 

(1) Jedes Haus ist vom Eigentümer bzw. der Eigentümerin oder den Nutzungsberechtigten 
auf eigene Kosten mit der dem Grundstück zugeteilten Hausnummer zu versehen; die 
Hausnummer muss von der Straße erkennbar sein und lesbar erhalten werden.  
 

(2) Die Hausnummer ist unmittelbar neben dem Haupteingang deutlich sichtbar anzu-
bringen. Liegt der Haupteingang nicht an der Straßenseite, so ist sie an der zur Straße 
gelegenen Hauswand oder Einfriedung des Grundstücks, und zwar an der dem Haus-
eingang zunächst liegenden Hauswand, anzubringen. Ist ein Vorgarten vorhanden, der 
das Wohngebäude zur Straße hin verdeckt oder die Hausnummer nicht erkennen lässt, 
so ist sie an der Einfriedung neben dem Eingangstor bzw. der Eingangstür zu befesti-
gen oder ggf. separat anzubringen.  

 
(3) Bei Umnummerierungen darf das bisherige Hausnummernschild während einer Über-

gangszeit von einem Jahr nicht entfernt werden, Es ist mit roter Farbe so durchzustrei-
chen, dass die alte Nummer noch deutlich lesbar bleibt.  

 
§ 11 

Öffentliche Hinweisschilder 
 

(1) Grundstückseigentümer/innen, Erbbauberechtigte, sonstige dingliche Berechtigte, 
Nießbraucher/innen und Besitzer/innen müssen dulden, dass Zeichen, Aufschriften 
und sonstige Einrichtungen wie beispielsweise Straßenschilder, Hinweisschilder für 
Gas-, Elektrizitäts-, Wasserleitungen und andere öffentliche Einrichtungen, Vermes-
sungszeichen und Feuermelder an den Gebäuden und Einfriedungen oder sonst wie 
auf den Grundstücken angebracht, verändert oder ausgebessert werden, wenn dies 
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zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit erforderlich ist. Die betroffene Per-
son ist vorher zu benachrichtigen.  
 

(2) Es ist untersagt die in Absatz 1 genannten Zeichen, Aufschriften und sonstigen Einrich-
tungen zu beseitigen, zu verändern oder zu verdecken. 

 
§ 12 

Brauchtumsfeuer 
 

(1) Brauchtumsfeuer sind vor ihrer Durchführung bei der örtlichen Ordnungsbehörde an-
zuzeigen. Brauchtumsfeuer sind Feuer, deren Zweck nicht darauf gerichtet ist, pflanz-
liche Abfälle durch schlichtes Verbrennen zu beseitigen. Brauchtumsfeuer dienen der 
Brauchtumspflege und sind dadurch gekennzeichnet, dass eine in der Ortsgemein-
schaft verankerte Glaubensgemeinschaft, Organisation oder ein Verein das Feuer un-
ter dem Gesichtspunkt der Brauchtumspflege ausrichtet und es im Rahmen einer öf-
fentlichen Veranstaltung für jedermann zugänglich ist. Hierzu gehören z. B. Osterfeuer 
oder Martinsfeuer.  
 

(2) Die Anzeige des Brauchtumsfeuers muss folgende Angaben enthalten: 
 

1.  Name und Anschrift der verantwortlichen Person/en, die das Brauchtumsfeuer 
durchführen möchte/n,  
 

2. Alter der verantwortlichen Person/en, die das Brauchtumsfeuer beaufsichtigt/be-
aufsichtigen,  

 
3. Beschreibung des Ortes, wo das Brauchtumsfeuer stattfinden soll,  

 
4. Entfernung des Brauchtumsfeuers zu baulichen Anlagen und zu öffentlichen Ver-

kehrsanlagen,  
 

5. Höhe des zu verbrennenden, aufgeschichteten Pflanzenmaterials und  
 

6. getroffene Vorkehrungen zur Gefahrenabwehr (z. B. Feuerlöscher, Mobiltelefon für 
Notruf). 

 
(3) Im Rahmen von Brauchtumsfeuern dürfen nur unbehandeltes Holz, Baum- und 

Strauchschnitt sowie sonstige Pflanzenreste verbrannt werden. Das Verbrennen von 
beschichtetem oder behandeltem Holz (einschließlich behandelte Paletten, Schalbret-
ter, usw.) und sonstigen Abfällen (z. B. Altreifen) ist verboten. Andere Stoffe, insbeson-
dere Mineralöle, Mineralölprodukte oder andere Abfälle, dürfen weder zum Anzünden 
noch zur Unterhaltung des Feuers genutzt werden. Die Feuerstelle darf nur kurze Zeit 
vor dem Anzünden aufgeschichtet werden, damit Tiere hierin keinen Unterschlupf su-
chen können und dadurch vor dem Verbrennen geschützt werden.  
 

(4) Das Brauchtumsfeuer muss ständig von zwei Personen, davon eine über 18 Jahre alt, 
beaufsichtigt werden. Diese Personen dürfen den Verbrennungsplatz erst dann verlas-
sen, wenn das Feuer und die Glut erloschen sind. Das Feuer darf bei starkem Wind 
nicht angezündet werden. Es ist bei aufkommendem starkem Wind unverzüglich zu 
löschen.  
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(5) Das Feuer muss folgende Mindestabstände einhalten: 

 
1. 100 m von zu Aufenthalt von Menschen bestimmten Gebäuden,  
2. 25 m von sonstigen baulichen Anlagen,  
3. 50 m von öffentlichen Verkehrsflächen,  
4. 10 m von befestigten Wirtschaftswegen. 

 
Wird das Brauchtumsfeuer in einem Umkreis von 4 km Radius um einen Flugha-
fenbezugspunkt sowie innerhalb eines Abstandes von 1,5 km von Landeplätzen 
und Segelfluggeländen verbrannt, so ist zu beachten, dass das Feuer nur mit Ein-
willigung der Luftaufsicht oder Flugleitung verbrannt werden darf. 
 

§ 13 
Erlaubnisse, Ausnahmen 

 
Der/die Bürgermeister/in kann auf Antrag Ausnahmen von den Bestimmungen dieser Verord-
nung zulassen, wenn die Interessen des/der Antragstellers/in die durch die Verordnung geschütz-
ten öffentlichen und privaten Interessen im Einzelfall nicht nur geringfügig überwiegen. 
 

§ 14 
Ordnungswidrigkeiten 

 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

 
1. die allgemeine Verhaltenspflicht gemäß § 2 der Verordnung;  

 
2. die Schutzpflichten hinsichtlich der Verkehrsflächen und Anlagen gemäß § 3 der 

Verordnung;  
 

3. das Verbot des unbefugten Werbens und Plakatierens gemäß § 4 der Verordnung;  
 

4. die Bestimmungen hinsichtlich der Haltung und Fütterung von Tieren gemäß § 5 
der Verordnung;  

 
5. das Verunreinigungsverbot gemäß § 6 der Verordnung;  

 
6. das Verbot hinsichtlich des Einfüllens, Abstellens und Liegenlassens von Müll ge-

mäß § 7 der Verordnung;  
 

7. das Ab- und Aufstellverbot von Verkaufswagen, Wohnwagen und Zelten gemäß § 8 
der Verordnung;  

 
8. das Verbot der unbefugten Benutzung von Kinderspielplätzen gemäß § 9 der Ver-

ordnung;  
 

9. die Hausnummerierungspflicht gemäß § 10 der Verordnung;  
 

10. die Duldungspflicht gemäß § 11 der Verordnung verletzt. 
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(2) Ordnungswidrig gemäß § 17 LImSchG NRW handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig die 
Anzeigepflicht gemäß § 12 der Verordnung verletzt. 

 
(3) Verstöße gegen die Vorschriften dieser Verordnung können mit einer Geldbuße nach den 

Bestimmungen des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten (OWiG) vom 24. Mai 1968 i. d. F. 
vom 07.07.1986 (BGBl. I S. 977) geahndet werden, soweit sie nicht nach Bundes- oder 
Landesrecht mit Strafen oder Geldbußen bedroht sind. 

 
§ 15 

Inkrafttreten, Aufheben von Vorschriften 
 

(1) Diese Verordnung tritt eine Woche nach dem Tage ihrer Verkündung in Kraft.  
 

(2) Gleichzeitig tritt die Verordnung zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit 
und Ordnung auf dem Gebiet der Stadt Monheim am Rhein vom 22.09.2008, in der 
Fassung der 2. Änderungsverordnung vom 07.10.2012, außer Kraft. 
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Anlage 1 zu § 3 der Ordnungsbehördlichen Verordnung 
zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung 

auf dem Gebiet der Stadt Monheim am Rhein 
 

Dämmerungszeiten EDDK Köln/Bonn  
https://www.dwd.de/DE/fachnutzer/luftfahrt/teaser/luftsportberichte/eddk/node.html 

Tag  BDA BDE 

1. Jan. 6:55 16:15 

2. Jan. 6:55 16:16 

3. Jan. 6:55 16:18 

4. Jan. 6:55 16:19 

5. Jan. 6:54 16:20 

6. Jan. 6:54 16:20 

7. Jan. 6:54 16:22 

8. Jan. 6:53 16:23 

9. Jan. 6:53 16:24 

10. Jan. 6:53 16:26 

11. Jan. 6:52 16:27 

12. Jan. 6:52 16:28 

13. Jan. 6:51 16:29 

14. Jan. 6:50 16:31 

15. Jan. 6:49 16:33 

16. Jan. 6:48 16:34 

17. Jan. 6:48 16:35 

18. Jan. 6:47 16:37 

19. Jan. 6:47 16:38 

20. Jan. 6:45 16:40 

21. Jan. 6:45 16:41 

22. Jan. 6:43 16:43 

23. Jan. 6:42 16:44 

24. Jan. 6:42 16:46 

25. Jan. 6:41 16:47 

26. Jan. 6:39 16:49 

27. Jan. 6:38 16:50 

28. Jan. 6:37 16:52 

29. Jan. 6:36 16:54 

30. Jan. 6:34 16:56 

31. Jan. 6:33 16:57 

1. Feb. 6:32 16:58 

2. Feb. 6:30 17:00 

3. Feb. 6:28 17:02 

4. Feb. 6:28 17:03 
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5. Feb. 6:26 17:06 

6. Feb. 6:24 17:07 

7. Feb. 6:23 17:08 

8. Feb. 6:21 17:11 

9. Feb. 6:19 17:12 

10. Feb. 6:18 17:14 

11. Feb. 6:16 17:16 

12. Feb. 6:15 17:17 

13. Feb. 6:13 17:19 

14. Feb. 6:11 17:21 

15. Feb. 6:09 17:22 

16. Feb. 6:07 17:24 

17. Feb. 6:05 17:26 

18. Feb. 6:04 17:27 

19. Feb. 6:02 17:29 

20. Feb. 6:00 17:30 

21. Feb. 5:58 17:32 

22. Feb. 5:56 17:34 

23. Feb. 5:55 17:35 

24. Feb. 5:53 17:37 

25. Feb. 5:50 23:38 

26. Feb. 5:48 17:40 

27. Feb. 5:46 17:42 

28. Feb. 5:45 17:44 

29. Feb. 5:43 17:44 

1. Mrz. 5:42 17:45 

2. Mrz. 5:40 17:48 

3. Mrz. 5:38 17:49 

4. Mrz. 5:36 17:51 

5. Mrz. 5:34 17:52 

6. Mrz. 5:31 17:54 

7. Mrz. 5:30 17:56 

8. Mrz. 5:28 17:57 

9. Mrz. 5:26 17:59 

10. Mrz. 5:23 18:00 

11. Mrz. 5:21 18:02 

12. Mrz. 5:19 18:04 

13. Mrz. 5:16 18:06 

14. Mrz. 5:14 18:04 

15. Mrz. 5:12 18:09 

16. Mrz. 5:10 18:11 

17. Mrz. 5:08 18:12 
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18. Mrz. 5:06 18:14 

19. Mrz. 5:03 18:16 

20. Mrz. 5:01 18:17 

21. Mrz. 4:58 18:19 

22. Mrz. 4:56 18:21 

23. Mrz. 4:54 18:23 

24. Mrz. 4:52 18:24 

25. Mrz. 4:49 18:26 

26. Mrz. 4:47 18:27 

27. Mrz. 4:45 18:29 

28. Mrz. 4:42 18:21 

29. Mrz. 4:41 18:33 

30. Mrz. 4:38 18:34 

31. Mrz. 4:36 18:36 

1. Apr. 4:33 18:38 

2. Apr. 4:31 18:39 

3. Apr. 4:29 18:41 

4. Apr. 4:26 18:43 

5. Apr. 4:24 18:45 

6. Apr. 4:22 18:46 

7. Apr. 4:20 18:48 

8. Apr. 4:18 18:50 

9. Apr. 4:15 18:52 

10. Apr. 4:13 18:53 

11. Apr. 4:11 18:55 

12. Apr. 4:09 18:57 

13. Apr. 4:06 18:59 

14. Apr. 4:04 19:00 

15. Apr. 4:01 19:02 

16. Apr. 3:59 19:04 

17. Apr. 3:57 19:06 

18. Apr. 3:55 19:07 

19. Apr. 3:52 19:09 

20. Apr. 3:50 19:11 

21. Apr. 3:48 19:12 

22. Apr. 3:43 19:14 

23. Apr. 3:44 19:16 

24. Apr. 3:42 19:18 

25. Apr. 3:40 19:20 

26. Apr. 3:38 19:21 

27. Apr. 3:35 19:23 

28. Apr. 3:33 19:25 
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29. Apr. 3:31 19:27 

30. Apr. 3:30 19:28 

1. Mai. 3:28 19:31 

2. Mai. 3:25 19:32 

3. Mai. 3:23 19:34 

4. Mai. 3:21 19:36 

5. Mai. 3:19 19:37 

6. Mai. 3:17 19:40 

7. Mai. 3:16 19:41 

8. Mai. 3:13 19:43 

9. Mai. 3:12 19:45 

10. Mai. 3:10 19:46 

11. Mai. 3:08 19:48 

12. Mai. 3:07 19:50 

13. Mai. 3:05 19:51 

14. Mai. 3:03 19:53 

15. Mai. 3:01 19:55 

16. Mai. 2:59 19:57 

17. Mai. 2:58 19:58 

18. Mai. 2:57 20:00 

19. Mai. 2:55 20:21 

20. Mai. 2:54 20:03 

21. Mai. 2:52 20:05 

22. Mai. 2:51 20:06 

23. Mai. 2:49 20:08 

24. Mai. 2:48 20:09 

25. Mai. 2:46 20:11 

26. Mai. 2:45 20:13 

27. Mai. 2:44 20:14 

28. Mai. 2:42 20:15 

29. Mai. 2:42 20:16 

30. Mai. 2:40 20:18 

31. Mai. 2:39 20:19 

1. Jun. 2:39 20:21 

2. Jun. 2:38 20:21 

3. Jun. 2:37 20:23 

4. Jun. 2:36 20:24 

5. Jun. 2:35 20:25 

6. Jun. 2:35 20:26 

7. Jun. 2:34 20:27 

8. Jun. 2:33 20:28 

9. Jun. 2:32 20:29 
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10. Jun. 2:32 20:29 

11. Jun. 2:32 20:31 

12. Jun. 2:32 20:31 

13. Jun. 2:31 20:32 

14. Jun. 2:31 20:33 

15. Jun. 2:30 20:33 

16. Jun. 2:31 20:34 

17. Jun. 2:31 20:34 

18. Jun. 2:31 20:34 

19. Jun. 2:31 20:35 

20. Jun. 2:31 20:35 

21. Jun. 2:31 20:35 

22. Jun. 2:31 20:36 

23. Jun. 2:31 20:36 

24. Jun. 2:33 20:36 

25. Jun. 2:33 20:35 

26. Jun. 2:33 20:35 

27. Jun. 2:34 20:35 

28. Jun. 2:34 20:35 

29. Jun. 2:36 20:34 

30. Jun. 2:34 20:34 

1. Jul. 2:36 20:34 

2. Jul. 2:37 20:33 

3. Jul. 2:37 20:33 

4. Jul. 2:39 20:32 

5. Jul. 2:40 20:32 

6. Jul. 2:41 20:31 

7. Jul. 2:42 20:30 

8. Jul. 2:43 20:29 

9. Jul. 2:44 20:28 

10. Jul. 2:45 20:28 

11. Jul. 2:46 20:26 

12. Jul. 2:48 20:25 

13. Jul. 2:48 20:25 

14. Jul. 2:50 20:23 

15. Jul. 2:51 20:22 

16. Jul. 2:53 20:21 

17. Jul. 2:54 20:19 

18. Jul. 2:55 20:19 

19. Jul. 2:57 20:17 

20. Jul. 2:58 20:16 

21. Jul. 3:00 20:14 
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22. Jul. 3:01 20:12 

23. Jul. 3:03 20:11 

24. Jul. 3:05 20:10 

25. Jul. 3:06 20:08 

26. Jul. 3:08 20:07 

27. Jul. 3:09 20:05 

28. Jul. 3:11 20:03 

29. Jul. 3:13 20:01 

30. Jul. 3:15 19:59 

31. Jul. 3:16 19:58 

1. Aug. 3:18 19:56 

2. Aug. 3:20 19:54 

3. Aug. 3:21 19:53 

4. Aug. 3:23 19:50 

5. Aug. 3:25 19:48 

6. Aug. 3:27 19:46 

7. Aug. 3:28 19:44 

8. Aug. 3:30 19:42 

9. Aug. 3:31 19:41 

10. Aug. 3:33 19:38 

11. Aug. 3:35 19:37 

12. Aug. 3:36 19:35 

13. Aug. 3:39 19:33 

14. Aug. 3:40 19:31 

15. Aug. 3:42 19:28 

16. Aug. 3:44 19:26 

17. Aug. 3:46 19:24 

18. Aug. 3:47 19:22 

19. Aug. 3:49 19:19 

20. Aug. 3:51 19:17 

21. Aug. 3:52 19:15 

22. Aug. 3:54 19:13 

23. Aug. 3:55 19:11 

24. Aug. 3:57 19:08 

25. Aug. 3:59 19:07 

26. Aug. 4:00 19:04 

27. Aug. 4:03 19:02 

28. Aug. 4:04 18:59 

29. Aug. 4:05 18:57 

30. Aug. 4:08 18:55 

31. Aug. 4:09 18:53 

1. Sep. 4:11 18:50 
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2. Sep. 4:12 18:48 

3. Sep. 4:14 18:46 

4. Sep. 4:15 18:43 

5. Sep. 4:17 18:41 

6. Sep. 4:19 18:39 

7. Sep. 4:20 18:37 

8. Sep. 4:22 18:34 

9. Sep. 4:24 18:32 

10. Sep. 4:25 18:30 

11. Sep. 4:27 18:27 

12. Sep. 4:29 18:25 

13. Sep. 4:30 18:22 

14. Sep. 4:32 18:20 

15. Sep. 4:34 18:18 

16. Sep. 4:35 18:16 

17. Sep. 4:36 18:14 

18. Sep. 4:38 18:11 

19. Sep. 4:40 18:09 

20. Sep. 4:41 18:06 

21. Sep. 4:43 18:04 

22. Sep. 4:44 18:02 

23. Sep. 4:47 18:00 

24. Sep. 4:48 17:57 

25. Sep. 4:50 17:55 

26. Sep. 4:51 17:53 

27. Sep. 4:52 17:50 

28. Sep. 4:54 17:48 

29. Sep. 4:56 17:46 

30. Sep. 4:58 17:44 

1. Okt. 4:59 17:41 

2. Okt. 5:01 17:39 

3. Okt. 5:02 17:37 

4. Okt. 5:04 17:35 

5. Okt. 5:06 17:33 

6. Okt. 5:07 17:30 

7. Okt. 5:08 17:29 

8. Okt. 5:10 17:27 

9. Okt. 5:12 17:24 

10. Okt. 5:14 17:22 

11. Okt. 5:15 17:20 

12. Okt. 5:16 17:18 

13. Okt. 5:18 17:16 
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14. Okt. 5:20 17:14 

15. Okt. 5:22 17:11 

16. Okt. 5:23 17:10 

17. Okt. 5:25 17:08 

18. Okt. 5:26 17:06 

19. Okt. 5:28 17:04 

20. Okt. 5:29 17:02 

21. Okt. 5:31 17:00 

22. Okt. 5:33 16:58 

23. Okt. 5:34 16:56 

24. Okt. 5:35 16:54 

25. Okt. 5:37 16:52 

26. Okt. 5:39 16:50 

27. Okt. 5:41 16:49 

28. Okt. 5:42 16:47 

29. Okt. 5:44 16:45 

30. Okt. 5:46 16:43 

31. Okt. 5:47 16:42 

1. Nov. 5:48 16:40 

2. Nov. 5:51 16:39 

3. Nov. 5:52 16:37 

4. Nov. 5:53 16:35 

5. Nov. 5:55 16:34 

6. Nov. 5:56 16:33 

7. Nov. 5:58 16:31 

8. Nov. 6:00 16:30 

9. Nov. 6:02 16:28 

10. Nov. 6:03 16:26 

11. Nov. 6:04 16:25 

12. Nov. 6:06 16:24 

13. Nov. 6:08 16:23 

14. Nov. 6:09 16:21 

15. Nov. 6:11 16:20 

16. Nov. 6:13 16:19 

17. Nov. 6:14 16:18 

18. Nov. 6:16 16:17 

19. Nov. 6:17 16:16 

20. Nov. 6:18 16:15 

21. Nov. 6:20 16:14 

22. Nov. 6:22 16:13 

23. Nov. 6:23 16:12 

24. Nov. 6:24 16:12 
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25. Nov. 6:25 16:11 

26. Nov. 6:27 16:09 

27. Nov. 6:29 16:09 

28. Nov. 6:30 16:08 

29. Nov. 6:31 16:08 

30. Nov. 6:32 16:07 

1. Dez. 6:34 16:06 

2. Dez. 6:34 16:07 

3. Dez. 6:36 16:06 

4. Dez. 6:37 16:05 

5. Dez. 6:38 16:05 

6. Dez. 6:39 16:05 

7. Dez. 6:41 16:05 

8. Dez. 6:42 16:05 

9. Dez. 6:42 16:04 

10. Dez. 6:43 16:04 

11. Dez. 6:44 16:04 

12. Dez. 6:46 16:04 

13. Dez. 6:46 16:04 

14. Dez. 6:47 16:05 

15. Dez. 6:48 16:05 

16. Dez. 6:48 16:05 

17. Dez. 6:49 16:06 

18. Dez. 6:50 16:06 

19. Dez. 6:51 16:06 

20. Dez. 6:52 16:06 

21. Dez. 6:52 16:07 

22. Dez. 6:53 16:08 

23. Dez. 6:52 16:08 

24. Dez. 6:53 16:09 

25. Dez. 6:53 16:09 

26. Dez. 6:54 16:10 

27. Dez. 6:54 16:11 

28. Dez. 6:54 16:11 

29. Dez. 6:54 16:13 

30. Dez. 6:55 16:13 

31. Dez. 6:54 16:14 

 

   BDA = Beginn Bürgerliche Dämmerung 

BDE = Ende Bürgerliche Dämmerung  
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Anlage 2 zu § 5 der Ordnungsbehördlichen Verordnung  
zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung 

auf dem Gebiet der Stadt Monheim am Rhein 
 
Verkehrsflächen und Anlagen gemäß § 5 auf denen Hunde nicht an der Leine geführt werden 
müssen: 
 
Bereich 1: 
Unbebaute Grünfläche nordöstlich Bonhoefferstraße und Ulrich-von-Hassell-Straße begrenzt 
durch die Kleingartenanlage „Im Baumberger Feld“ im Norden, die Kleingartenanlage „Im 
Knipprather Busch“ im Osten und den Holzweg im Süden. Der Radschnellweg entlang der Stadt-
grenze bildet das Ende der Freilaufzone an deren nördlichstem Punkt. 
 
Bereich 2: 
Alfred-Nobel-Straße im gesamten Verlauf zwischen Bleer Straße in nordöstlicher Richtung bis 
Stadtgrenze zu Leverkusen (Fahnenacker); Straße "Heide", beginnend an der Kleingartenanlage in 
südöstlicher Richtung bis zur Stadtgrenze Leverkusen (bis Fahnenacker); der von der L 293 n/L 
402 in nordöstlicher Richtung abzweigende Wirtschaftsweg ab Einmündung gegenüber Alfred-
Nobel-Straße in nordöstlicher Richtung bis zur Einmündung Schleiderweg; Schleiderweg in nord-
östlicher Richtung bis zur Opladener Straße (L 402). 
 
Bereich 3: 
Eingezäunte Hundespielfläche: 
An den Tennisplätzen Am Kielsgraben südlich endend am Geh- und Radweg entlang der Straße 
Am Kielsgraben, westlich endend am Geh- und Radweg der Monheimer Straße und nördlich und 
östlich endend auf Höhe der Zaunanlage der Tennisplätze. 
 
Bereich 4: 
Unbebaute Grünfläche beginnend an der Rückfront des Bootshauses Kapellenstraße unterhalb 
des Rheindeiches in nördlicher Richtung begrenzt durch den Fuß des Rheindeiches in westlicher 
Richtung, die Zaunanlage im Norden und die Zaunanlage der Pumpstation im Osten der Freiflä-
che. 
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Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende, am 09.07.2025 vom Rat der Stadt Monheim am Rhein beschlossene Ordnungs-
behördliche Verordnung über die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im 
Gebiet der Stadt Monheim am Rhein vom 11.07.2025 wird hiermit öffentlich bekanntgemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Ge-
meindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen dieser Ver-
ordnung nach Ablauf von sechs Monaten nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn 
 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 
wurde nicht durchgeführt, 

b) diese Verordnung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei 

die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
 
Monheim am Rhein, den 11.07.2025 
 
 
 
gez. Zimmermann 
Bürgermeister 
 
 
 


